Ertragswertverfahren bei gewerblichen Immobilen
Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag für die Werteinschätzung am Markt im Vordergrund steht, z.B. bei Miet-, und Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken.

 Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens findet die Lage auf dem Grundstücksmarkt insbesondere dadurch Berücksichtigung, dass die Vertragsverhältnisse, der Liegenschaftszinssatz, die Bewirtschaftungskosten und die sonstigen wertbeeinflussenden Umstände in einer angemessenen Größe angesetzt werden. 

Weil die genannten Größen bei sachgerechter Anwendung des Ertragswertverfahrens aus den grundstückbezogenen Daten vergleichbarer Grundstücke, das heißt „marktorientiert“, in das Wertgutachten eingeführt werden, kann das Verfahren ebenfalls als ein vergleichendes Verfahren bezeichnet werden.

